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Registrierung in EDM via USP  

         Wien, 4. Juni 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 

Regionen und Wasserwirtschaft informiert, dass die Erstregistrierung für das 

„Elektronische Datenmanagement“ (EDM) ab 11.06.2025 auch über 

das Unternehmensserviceportal (USP) durchgeführt werden kann. 

Das EDM (edm.gv.at) ist eine E-Governmentplattform und wurde auf Basis des 

Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und diesbezüglicher Verordnungen, 

ausgehend vom Bereich Abfallwirtschaft, als effizientes Meldesystem von Stamm- und 

Bewegungsdaten im Umweltbereich in Österreich verankert. 

Der neue Prozess bietet eine einfachere und schnellere Registrierung im EDM unter der 

Voraussetzung, dass 

• Ihr Unternehmen bereits im USP registriert ist 

• die anmeldende Person im USP-Benutzerkonto über mindestens ein 

EDM-Verfahrensrecht (Zuweisung durch den:die USP-Administrator:in) verfügt 

Im Zuge der Registrierung werden vorhandene Daten aus dem USP sowie dem 

Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung (URV) übernommen. Dadurch entfällt 

nicht nur die manuelle Eingabe bestimmter Stammdaten1, sondern auch die 

nachträgliche Prüfung durch die EDM-Registrierungsstelle – das EDM kann unmittelbar 

nach der Registrierung genutzt werden. 

                                                      
1 Insb. Name und Rechtsform, Identifikationsnummern aus anderen Registern (z.B. Firmenbuchnummer, 

Vereinsregisternummer) und bestimmte Basisdaten zum Unternehmenssitz. 
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Nach Abschluss der Registrierung erhält die Geschäftsführung ein Informationsschreiben. 

Zusätzlich wird die angegebene Kontaktperson per E-Mail über ihre Nennung als EDM-

Kontaktperson informiert. 

 

Es werden keine Zugangsdaten mehr versendet; der Einstieg in das EDM erfolgt über das 

USP. Das EDM ist dort unter „meine Services“ über die Verfahrenskachel „edm.gv.at“ 

erreichbar. Die Benutzerverwaltung kann damit auch über das USP erfolgen (siehe 

https://www.usp.gv.at/hilfe-und-support/benutzerkonten.html). 

 

Bereits registrierte Unternehmen können das EDM weiterhin über edm.gv.at mit 

Benutzername und Passwort nutzen oder alternativ den Zugang über das USP wählen. 

Dieser steht nun allen im USP erfassten Unternehmen zur Verfügung. 

Hinweis: Für Unternehmen, die strahlenschutzrechtlichen Meldeverpflichtungen 

unterliegen, wird die Benutzer- und Rechteverwaltung im EDM ab 2026 künftig 

ausschließlich über das USP abgewickelt. 
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Bei Fragen zum USP wenden Sie sich bitte an den USP Helpdesk unter info@usp.gv.at. 

Bei Fragen zum EDM wenden Sie sich bitte an den EDM-Helpdesk unter 

edm-helpdesk@umweltbundesamt.at. 

Wir freuen uns Sie schon bald via USP im EDM begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr EDM-Team 
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